
Mitgliederversammlung vor und entscheidet über die Aufnahme und den Ausschluß von Mitgliedern.


§ 10 Rechtsvertretung


Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich in allen Angelegenheiten, wobei jeweils zwei Mitglieder des Vorstandes gemeinsam vertretungsberechtigt sind.


§ 11 Die Mitgliederversammlung


Die Mitgliederversammlung ist das höchste Gremium des Vereins und findet jährlich statt. Sie wird vom Vorstand mit einer Frist von vier Wochen unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen und vom Präsidenten oder in Vertretung vom Vizepräsidenten geleitet.


Der Vorstand kann darüber hinaus bei Bedarf außerordentliche Mitgliederversammlungen einberufen. Er ist dazu veranlaßt, wenn diese Mitgliederversammlung von mindestens 5 Mitgliedern unter Angabe der Tagesordnung beantragt wird.


§ 12 Aufgaben der Mitgliederversammlung


Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören:


Entgegennahme der Berichte des Vorstandes, 


Entlastung des Vorstandes, 


Wahl des Vorstandes gemäß Statut, 


Wahl eines Rechnungsprüfers,


Entgegennahme und Beratung von Anträgen und Vorschlägen der Mitglieder. 


§ 13 Wahlen


Bei Abstimmungen und Wahlen entscheidet die einfache Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder.


Bei Abstimmungen wird bei Stimmengleichheit der Beratungsgegenstand erneut zur Diskussion gestellt.


Abstimmungen können auch schriftlich, auch mittels elektronischer Medien erfolgen.








Bei Wahlvorgängen entscheidet bei Stimmengleichheit das Los.


Beschlüsse über Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereines können gemäß BGB nur mit 2/3 der abgegebenen Stimmen gefaßt werden.


Über jede Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Präsidenten zu unterzeichnen ist. Sie ist den Vereinsmitgliedern binnen 4 Wochen schriftlich oder in elektronischer Form zuzustellen.


§ 14 Das Geschäftsjahr


Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.


§ 15 Aufgaben des Rechnungsprüfers


Dem Rechnungsprüfer obliegt die Prüfung der Kasse sowie des ihm vom Vorstand vorzulegenden Kassenberichts.


§ 16 Mitteilungen an das Finanzamt


Beschlüsse über Satzungsänderungen und über die Auflösung des Vereins sind dem zuständigen Finanzamt vom Vorstand anzuzeigen. 


§ 17 Auflösung des Vereins


Die Auflösung des Vereins kann nur im Rahmen einer Mitgliederversammlung erfolgen, wobei 2/3 aller Mitglieder des Vereins anwesend sein müssen und mindestens 2/3 der Anwesenden für die Auflösung des Vereins stimmen.


§ 18 Vermögensbindung


Bei Auflösung des Vereins ist das Vermögen ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken zuzuführen.


Beschlossen in Berlin am  11. Januar 2000.
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Satzung des Vereins


" Sanddorn e. V."


§ 1 Name des Vereins


Die Gesellschaft der Freunde und Förderer des Sanddorns führt den Namen


" Sanddorn e. V."


Der Verein hat seinen Sitz in Berlin und ist im Vereinsregister Berlin einzutragen. 


§ 2 Vereinszweck


Zweck des Vereins ist die Förderung der Erforschung und Anwendung von Sanddorn sowie die Popularisierung von Sanddorn und daraus oder damit hergestellten Produkten. Der Verein versteht sich als eine Dachorganisation von an Sanddorn Interessierten unabhängig von ihrer Profession oder ihrem Rechtsstatus.


Dazu wird der Verein insbesondere:


Forschung und Entwicklung, die sich mit Sanddorn befaßt, unterstützen, 


die Beziehung zwischen Wissenschaft und Praxis pflegen und den Ausbau ihrer Verbindungen im nationalen und internationalen Rahmen fördern,


die Popularisierung des Sanddorns und der umweltschützenden Nutzung dieser Naturresource fördern,


wissenschaftliche Öffentlichkeitsarbeit organisieren und fördern,


die Veröffentlichung von wissenschaftlichen Arbeiten unterstützen, insbesondere durch Herausgabe von eigenen Publikationen,


eine Dokumentation und Sammlung zu Sanddorn betreiben,


Methoden zu Qualitätsprüfung, -sicherung und Standardisierung entwickeln, publizieren und unterhalten,


Sanddorn und daraus hergestellte Erzeugnisse und Produkte bewerten und Qualitätszertifikate vergeben, um die Qualität von Sanddornerzeugnissen zu sichern.
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